
Bewährung für Skins

 "Elbterrassen"-Prozeß in zweiter Instanz

Magdeburg (dpa) -  17 Monate nach dem brutalen Überfall von 60 Skins auf die Magdeburger Gaststätte "Elbterrassen" sind in zweiter Instanz die

Freiheitsstrafen von fünf Beschuldigten zur Bewährung ausgesetzt worden. Von den ursprünglich 18 Angeklagten verbüßen damit gegenwärtig nur

noch zwei Rechtsradikale eine Haftstrafe wegen des Angriffs, bei dem der 23jährige Punk Torsten Lamprecht erschlagen und acht seiner Freunde
schwer verletzt worden waren. Zur Begründung des milderen Urteils gegen die fünf Skins gab die Hilfsjugendkammer des Landgerichts Magdeburg

gestern an, ihnen seien verschiedene Tatbeiträge nicht nachzuweisen. In erster Instanz waren sie wegen Landfriedensbruch, versuchter

Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei zu zehn bis 20 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Opfer des Überfalls und deren Freunde verließen nach der Urteilsverkündung demonstrativ den Gerichtssaal.
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